
Das bundesweite Etablieren
des interdisziplinären Schuh-
verordnungsbogens der AG
Fuß in der DDG ist Ziel der
Arbeitsgemeinschaft für
2009.

Bürokratieabbau – in Zeiten
knapper werdender Ressour-
cen wird es immer wichtiger,

transparent zu verordnen. Patienten,
die eines Hilfsmittels bedürfen, sol-
len dieses weiterhin erhalten. Bei
Hilfsmitteln zur Versorgung des dia-
betischen Fußsyndroms geht es aus
ärztlicher Sicht um die  korrekte In-
dikationsstellung, aber auch um Qua-
lität und Ausführung, die von den
Technikern zu erbringen sind. Basie-
rend darauf hat die Arbeitsgemein-
schaft Fuß in der Deutschen Dia-
betesgesellschaft (AG Fuß DDG)
beschlossen, ein Beiblatt zum Ver-
ordnen einer orthopädietechnischen
Versorgung für Menschen mit Diabe-
tes zu konzipieren und einzuführen.
Ein Gremium aus Orthopädieschuh-
machern, Diabetologen und Fachärz-
ten für Orthopädie hat im Jahr 2006
Empfehlungen zur Schuhversorgung
und Risikoklassen beim diabetischen
Fußsyndrom erarbeitet. Auf diesen
Empfehlungen basiert der „Schuh-
verordnungsbogen“. Dieser spezifi-
ziert und begründet die Verordnung
präzise. Das Beiblatt ist einfach aus-
zufüllen, um den bei den Verordnern
in Arztpraxen und Ambulanzen herr-
schenden Papier- und Dokumentati-
onswust abzubauen und die vielfa-
chen Anfragen der Kostenträger zu

beschränken. Gefragt sind einfaches
Markieren der Risikogruppe, das
Ankreuzen der Gründe für eine erfor-
derliche höhergradige Versorgung
und dazu  Räume für frei formulier-
te Ergänzungen. Unterschriften vom
Vertragsarzt und dem ausführenden
Orthopädieschuhmacher dokumen-
tieren die Kommunikation über die
geplante leitliniengerechte Versor-
gung.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
beim DFS bedeutet, der verordnende
Arzt bespricht mit dem ausführenden
Handwerker die individuellen Pro-
bleme des Patienten. Arzt und Or-
thopädieschuhmacher sind Koopera-
tionspartner mit dem Ziel, gemein-
sam die Versorgung des Patienten mit
diabetischem Fußsyndrom zu opti-
mieren, um Ulzera oder Rezidiven
vorzubeugen.
Erfahrungen mit dem „Schuhverord-
nungsbogen“ gibt es in Rheinland-
Pfalz und dem Saarland (www.ade-
rlp.de) sowie in Baden-Württem-
berg. Eine Arbeitsgruppe bestehend
aus Diabetologen und Orthopä-
dieschuhmachern hat den effizienten
Einsatz analysiert, der Bogen aus
Rheinland-Pfalz stand Pate für die
aktuelle Fassung.

Wie geht es weiter? 

Der Bogen soll bundesweit einge-
setzt werden. Jedes Bundesland hat
andere Strukturen und eigene Beson-
derheiten beim Verordnen der schuh-
technischen Versorgung bei Men-
schen mit DFS. Die Zeiten zwischen
Rezept und Ausliefern der Versor-
gung können zwischen mehreren
Wochen bis hin zu mehreren Mona-

ten betragen. Oft verzögern Rückfra-
gen von MDK und Kostenträgern die
Umsetzung. Der vorliegende Bogen
hilft, Rückfragen zu reduzieren; die
Zuordnung zur Risikogruppe, Indi-
kationen und orthopädische Zusatz-
informationen sind bereits auf dem
Beiblatt angekreuzt und aufgeführt.
Zusätzlich fügt der Orthopädie-
schuhmacher ein Foto vom Fuß des
Patienten bei. Auf einen Blick erhält
der für die Kostenträger begutachten-
de MDK alle erforderlichen Informa-
tionen. Die Formulare sind bundes-
weit gleich, die Abläufe einheitlich

und transparent. Der Schuhverord-
nungsbogen wird als Verordnungser-
gänzung in den nächsten Wochen so-
wohl den medizinischen Diensten der
Krankenkassen als auch den Kosten-
trägern vorgestellt. Zur flächen-
deckenden Verbreitung sind alle Be-
teiligten gefordert, vor Ort um Ver-
ständnis für den Bogen zu werben
und die Gründe für dessen Verwen-
dung wie Verordnungstransparenz,
Reduzieren von Rückfragen, die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit, das
damit erreichbare Optimieren der
Versorgung und den sich daraus erge-
benden wirtschaftlichen Vorteil 
publik zu machen. Gelingt es, den
Bogen bundesweit flächendeckend
einzusetzen, wäre dies ein erster
Grundstein für eine Evaluation der
schuhtechnischen Versorgung von
Menschen mit diabetischem Fuß-
syndrom. Der Entwurf eines Evalua-
tionsbogens muss weiter diskutiert
werden, um ein sinnvolles und effizi-
entes Auswerten zu ermöglichen 

Bogen konsequent 
anwenden

Ärzte und Orthopädieschuhmacher
in der AG Fuß haben das Potenzial
und eine ausreichende Fallzahl zu ei-
ner ersten breit angelegten Evaluati-
on der schuhtechnischen Versorgung
des DFS. Zahlen zu dieser Versor-
gung fehlen in der einschlägigen Li-
teratur, sie sind zwingend überfällig,
nicht zuletzt auch für künftige Ver-
tragsverhandlungen mit den Kosten-

trägern. Das Projekt ist spannend und
wichtig. Es steht und fällt mit den
verordnenden Ärzten und den mit
diesen kooperierenden Orthopädie-
schuhmachern. Nur wenn Ärzte so-
wie die kooperierenden Orthopä-
dieschuhmacher und Orthopädie-
techniker den Bogen konsequent in
2009 anwenden, kann dieser bei den
MDK und Kostenträgern bundesweit
etabliert werden. 
Die Verknappung der Ressourcen
bedarf neben interdisziplinärer Qua-
lität sichernder Projekte einem Weni-
ger an Bürokratie. Oft ist das Ein-
führen eines standardisierten Bogens
hilfreich, zeitaufwendige Nachfra-
gen, erneute Stellungnahmen und
weitere schriftliche Statements zu
vermeiden. Die Versorgung der uns
anvertrauten Patienten auf qualitativ
hohem Niveau können wir mit dem
Einführen des Schuhverordnungsbo-
gens fördern und erhalten. �

Sie finden den Schuhverordnungs-
bogen sowie den Evaluationsbogen
zur Schuhverordnung im Internet
unter: www.ag-fuss-ddg.de

Unsere Autorin Dr. med. Sibylle
Brunk-Loch ist Vorstandsmitglied
der AG Fuß der DDG und in der
interdisziplinären Arbeitsgruppe zur
Schuhversorgung, in deren Namen
dieser Artikel erscheint. Sie leitet
eine diabetische Schwerpunkt-
praxis und zertifzierte Fußbehand-
lungseinrichtung in Idar-Oberstein.
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Hilfsmittel

Optimieren des 
schuhtechnischen Versorgungsprozesses

Der Schuhverordnungsbogen der AG Fuß.

Risikogruppe Erläuterung Regelversorgung

0 Diabetes mellitus Aufklärung und Beratung Fußgerechte Konfektionsschuhe
ohne PNP/pAVK

I Wie 0, mit Höheres Risiko bei späterem Auftreten Orthopädieschuhtechnische Versorgung aufgrund orthop.
Fußdeformität einer PNP/pAVK Indikation 

II Diabetes mit Sensibilitätsverlust Diabetesschutzschuh mit herausnehmbarer Weichpolster- 
Sensibilitätsverlust nachgewiesen durch fehlende Erkennung sohle, ggf. mit orth. Schuhzurichtung; Höherversorgung mit 
durch PNP/pAVK des Semmes-Weinstein-Monofilaments DAF oder orth. Maßschuhen bei Fußproportionen, die nach 

einem konfektionierten Leisten nicht zu versorgen sind/ Fuß- 
deformität, die zu lokaler Druckerhöhung führt/Fehlgeschlagene
adäquate Vorversorgung/orthopädische Indikationen

III Zustand nach Deutlich erhöhtes Ulkusrezidiv-Risiko Diabetesschutzschuh i.d.R. mit Diabetes-adaptierter
plantarem Ulkus gegenüber II Fußbettung, ggf. mit orth. Schuhzurichtung

Höherversorgung mit orth. Maßschuhen bei Indikation wie bei II

IV Wie II mit Deformitäten Nicht nach konfektioniertem Leisten zu Orth. Maßschuhe mit DAF
oder Dysproportionen versorgen

V DNOAP (LEVIN III) Orthesen i.d.R bei DNOAP Typ IV bis V Knöchelübergreifende orth. Maßschuhe mit DAF, Innenschuhe,
(Sanders) oder bei starker Lotabweichung Orthesen

VI Wie II mit Mindestens transmetatarsale Amputation, Versorgung wie IV plus Prothesen
Fußteilamputation auch als innere

VII Akute Läsion/floride Stets als temporäre Versorgung Entlastungsschuhe,Verbandsschuhe, Interimsschuhe, Orthesen,
DNOAP TCC ggf. mit DAF und orth. Zurichtungen

Schuhversorgung und Risikoklassen beim diabetischen Fußsyndrom und bei analogen Neuro-Angio-Arthropathien.


